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BETREFF Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

HIER Einladung von Schwerbehinderten zum Auswahlverfahren der 
Laufbahnausbildung für den höheren Dienst 

BEZUG Ihre Anfrage vom 29.06.2016 
ANLAGE - 

GZ 505-511.E-IFG 147-2016  (bitte bei Antwort angeben) 
Berlin, 27.07.2016 

Sehr geehrter Herr Müller, 
 

auf Ihre o.g. Anfrage auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz des 

Bundes (IFG) teilt das Auswärtige Amt folgendes mit:  

 

Sie bitten um Übersendung der Richtlinien über die Einladung von Schwerbehinderten 

zum schriftlichen Auswahlverfahren der Laufbahnausbildung für den höheren Dienst. 

Solche Richtlinien liegen im Auswärtigen Amt nicht vor. 

Ein Anspruch auf Informationszugang nach § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG besteht daher nicht. 

 

Ergänzend teilt das Auswärtige Amt mit: 

Alle Bewerberinnen und Bewerber, die ihre Schwerbehinderung oder Gleichstellung durch 

Vorlage eines entsprechenden Ausweises oder einer Bescheinigung nachweisen, werden 

zum schriftlichen Teil des Auswahlverfahrens eingeladen. 

 

Dieses Schreiben ergeht gebühren- und auslagenfrei. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Stefanie Steinbrück 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

Auswärtiges Amt, 11013 Berlin 
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